
FUSIONSVERTRAG
zwischen
[(] (Firmen-Nummer [falls im HR eingetragen]: [(]), mit Sitz in [(],
als übertragender Verein
("[(]")

und

[(] (Firmen-Nummer [falls im HR eingetragen]: [(]), mit Sitz in [(],
als übertragender Verein

("[(]")

[(] in Gründung, mit künftigem Sitz in [(],
als übernehmender Verein

("[(]")

_____________________________________________________________________________________

Einleitung

Der Verein [(] ist ein Verein gemäss Art. 60 ff. ZGB. Er widmet sich (Vereinszweck [(]).

Der Verein [(] ist ein Verein gemäss Art. 60 ff. ZGB. Er widmet sich (Vereinszweck [(]).
Der sich in Gründung befindende Verein [(] wird ein Verein gemäss Art. 60 ff. ZGB sein, der die Aktivitäten der beiden fusionierenden Vereine [(] und [(] weiterführen wird.

Vor diesem Hintergrund schliessen die Parteien den folgenden Fusionsvertrag ab:

 LISTNUM "Figure" \l 1 
Fusion

Der Verein [(] und der Verein [(] schliessen sich zum neuen Verein [(] zusammen (Kombinationsfusion). Sämtliche Aktiven und Verbindlichkeiten des Vereins [(] und des Vereins [(] gehen durch Universalsukzession auf den neuen Verein [(] über.
Die Vereine [(] und [(] werden mit Eintragung der Fusion im Handelsregister gelöscht. [Falls übernommene(r) Verein(e) im HR eingetragen sind]
 LISTNUM "Figure" \l 1 
Bilanzen
Die Fusion erfolgt aufgrund der von den Vereinsrevisoren geprüften Zwischenbilanzen der Vereine [(] und [(] per [(], welche dieser Vereinbarung als Anhang 1 und Anhang 2 beigefügt sind. Die Bilanz des Vereins [(] weist Aktiven von CHF [(] und Verbindlichkeiten von CHF [(] und somit einen Aktivenüberschuss von CHF [(] aus. Die Bilanz des Vereins [(] weist Aktiven von CHF [(] und Verbindlichkeiten von CHF [(] und somit [ebenfalls] einen Aktivenüberschuss von CHF [(] aus.
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Zeitpunkt der Wirkung des Fusionsvertrages

Ab dem (Datum der Gründungsversammlung: [(]) gelten die Handlungen des Vereins [(] und des Vereins [(] als für Rechnung des Vereins [(] vorgenommen.
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Übergang der Mitgliedschaft
Mit der Fusion gehen die Mitgliedschaften in den Vereinen [(] und [(] auf den neuen Verein [(] über. Die Mitglieder der Vereine [(] und [(] können innerhalb von zwei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion frei aus dem neuen Verein austreten (Art. 19 FusG).
 LISTNUM "Figure" \l 1 
Besondere Vorteile
Im Rahmen der Fusion werden den Mitgliedern des Vorstands und anderer Leitungs- und Verwaltungsorgane der Parteien keinerlei besonderen Vorteile gewährt.
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Zustimmung

[Gemäss [(] der Statuten des Vereins [(]][Gemäss Art. 18 Abs. 1 lit. e FusG] muss dieser Vertrag der Mitgliederversammlung des Vereins [(] zur Beschlussfassung unterbreitet werden. [Gemäss [(] der Statuten des Vereins [(]][Gemäss Art. 18 Abs. 1 lit. e FusG] muss dieser Vertrag der Mitgliederversammlung des Vereins [(] zur Beschlussfassung unterbreitet werden. Er steht deshalb unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung der Mitgliederversammlung beider beiden Vereine.
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Bedingungen/Rechtswirksamkeit der Fusion
Dieser Fusionsvertrag und die Rechtswirksamkeit der Fusion stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Gründungsversammlung des übernehmenden Vereins [(] stattgefunden und der übernehmende Verein [(] rechtsgültig gegründet wurde.
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Kosten

Die Kosten und Auslagen der Fusion trägt der übernehmende Verein [(].
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Vertragsexemplare

Dieser Fusionsvertrag wird in drei Exemplaren unterzeichnet.
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Gerichtsstand

Für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Fusionsvertrag sind die ordentlichen Gerichte des Kantons Zürich zuständig. Gerichtsstand ist [(].

[(], den [(]
[(]
__________________________

[(]
Für den Vorstand
[(], den [(]
[(]
__________________________
[(]
Für den Vorstand
[(], den [(]
[(] in Gründung
__________________________

[(]
Für den künftigen Vorstand
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